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Antwort 
der Bundesregierung 
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Lorenz Gösta Beutin, weiterer Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE. 
– Drucksache 19/2899 – 

Zukunft des Lkw-Mautbetriebes in Deutschland 

V o r b e m e r k u n g  d e r  F r a g e s t e l l e r  

Der Mautbetrieb in Deutschland wird in den nächsten Monaten diverse Ände-
rungen erfahren. Zum einen wird ab dem 1. Juli 2018 das gesamte Bundesfern-
straßennetz mautpflichtig und ab Januar 2019 werden neue Mautsätze gelten, 
zum anderen wird der Mauterheber Toll Collect GmbH zeitweilig verstaatlicht. 

Da sämtliche dieser Neuerungen haushaltsrelevant sind, sind der jeweilige Um-
setzungstand sowie damit zusammenhängende Probleme und Unsicherheiten 
von Interesse.  

1. Welche Leistungsbeschreibung lag der Direktvergabe der technischen Auf-
rüstung des Lkw-Mautsystems zur Mauterfassung auf allen Bundesstraßen 
(http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:221218-2016:TEXT:DE:HTML 
&src=0) zugrunde (bitte unter Angabe der einzelnen zu erbringenden Leis-
tungen ausführen), und wie überwacht die Bundesregierung, dass der Auf-
tragnehmer Toll Collect GmbH diese Leistungen fristgemäß erbringt? 

Der Vergabe der Erweiterung der Mautpflicht auf alle Bundesstraßen 
(„MaB40K“) lag eine funktionale Leistungsbeschreibung zugrunde. Ziel der 
Leistungsbeschreibung war es, das bestehende Mautsystem so zu ertüchtigen, 
dass Mauterhebung und Kontrolle auch auf dem erweiterten Streckennetz erfol-
gen können. Dafür enthielt die Leistungsbeschreibung Anpassungen und Weiter-
entwicklungen der damals bereits bestehenden Anforderungen an das Lkw-Maut-
system, die sich aus der Erweiterung der Mauterhebung auf alle Bundesstraßen 
ergaben (z. B. Entwicklung einer automatischen Kontrollmöglichkeit für Bundes-
straßen). Daneben enthielt sie auch Anforderungen an die Umsetzung des Pro-
jekts und die Inbetriebnahme und Betrieb des ertüchtigten Mautsystems. 

Die fristgemäße Erbringung der Leistungen wurde u.a. durch ein umfassendes 
Projekt-Reporting gegenüber dem Bundesamt für Güterverkehr sichergestellt. 
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2. Welche Kosten sind für diese technische Aufrüstung bisher insgesamt für 
den Bund angefallen, und welche Kosten entstehen nach Kenntnis der Bun-
desregierung voraussichtlich bis zum 1. Juli 2018, an welchem die Lkw-
Maut auf alle Bundesstraßen ausgeweitet wird (www.toll-collect.de/de/toll_ 
collect/rund_um_die_maut/mautausweitung_2018/mautausweitung_2018.html)? 

Es wird auf die Gesetzesbegründung des Vierten Gesetzes zur Änderung des Bun-
desfernstraßenmautgesetzes verwiesen (Bundesrats-Drucksache 281/16). 

3. Inwieweit kann der Start der Bemautung aller Bundesfernstraßen zum 1. Juli 
2018 garantiert werden? 

Die Maut auf allen Bundesstraßen ist am 1. Juli 2018 um 00:00 Uhr pünktlich 
gestartet. 

4. In welchem Zeitraum wurde ein Probebetrieb für das zu erweiternde Maut-
system durchgeführt, und wann wurde die technische Fertigstellung der zur 
Mautausweitung nötigen Maßnahmen von der Toll Collect GmbH angezeigt 
(bitte begründen)? 

Die Umsetzung der mit der Erweiterung des Streckennetzes verbundenen Ände-
rungen erfolgte in mehreren Schritten über einen Zeitraum von mehr als einem 
Jahr. Die Feststellung der betriebsbereiten Errichtung durch das Bundesamt für 
Güterverkehr erfolgte Ende Mai 2018. 

5. Ist es zutreffend, dass die Toll Collect GmbH derzeit nicht vollumfänglich 
für Mautausfälle auf Bundesstraßen haftet (siehe Antwort der Bundesregie-
rung zu Frage 18b der Kleinen Anfrage auf Bundestagsdrucksa-
che 18/5362)?  

Wenn ja, in welchem Umfang haftet sie auf Basis welcher Vereinbarungen? 

6. In welchem Umfang haftet die Toll Collect GmbH für potenzielle Mautaus-
fälle auf dem gesamten, ab 1. Juli 2018 bemauteten Bundesfernstraßennetz, 
und wurden darüber hinaus Vertragsstrafen im Falle einer nicht fristgerech-
ten technischen Umsetzung der notwendigen Maßnahmen zur Mautauswei-
tung bzw. deren Einsatzbereitschaft zu Lasten Toll Collect GmbH vereinbart 
(bitte begründen)? 

Die Fragen 5 und 6 werden aufgrund ihres Sinnzusammenhangs gemeinsam be-
antwortet.  

Die Toll Collect GmbH haftet auf Basis des Vertrags zur technischen Vorberei-
tung der Ausweitung der Mautpflicht auf alle Bundesstraßen (MaB40K-Vertrag). 
Der MaB40K-Vertrag enthält Anreizmechanismen, die eine fristgerechte techni-
sche Umsetzung der Ausweitung der Maut auf alle Bundesstraßen ermöglichen. 
Der Betreibervertrag mit der Toll Collect GmbH läuft am 31. August 2018 aus. 
Danach gilt ein vollständig neues Vertragsregime. 

7. Wurde der zeitweilige Mautbetrieb des ab 1. Juli 2018 erweiterten Mautsys-
tems durch die Toll Collect GmbH ausgeschrieben (bitte begründen)?  

Wenn nein, auf Basis welcher Vereinbarung wird die Toll Collect GmbH das 
erweiterte Mautsystem bis zur Übernahme durch den Bund betreiben? 

Der Betrieb des erweiterten Mautsystems ab dem 1. Juli 2018 durch die Toll Col-
lect GmbH ist durch den Vertrag zur technischen Vorbereitung der Ausweitung 
der Mautpflicht auf alle Bundesstraßen (MaB40K-Vertrag) geregelt. 
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8. Teilt die Bundesregierung die Auffassung der Fragestellenden, dass die ab 
1. Juli 2018 erfolgende zentrale Erfassung der Benutzung mautpflichtiger 
Straßen beim Mautbetreiber, welche bisher in den in Lkw verbauten On-
Board-Units erfolgt (vgl. Bundestagsdrucksache 18/10440), das Risiko er-
heblich technisch bedingter Mautausfälle erhöht (bitte begründen)? 

Nein. Eine zentrale Mauterfassung ist eine wesentliche Voraussetzung für eine 
technisch einwandfreie Mauterhebung in einem wesentlich größeren und sich viel 
schneller ändernden Netz ab Einführung der Maut auf allen Bundesstraßen. 

9. Ist die Verwendung der vom Mautbetreiber gemäß § 4 Absatz 3 Nummer 10 
des Bundesfernstraßenmautgesetzes zentral zu speichernden Positionsdaten 
der mautpflichtigen Lkw zu kommerziellen Zwecken (z. B. in Form von Zu-
satzdiensten) durch diesen Mautbetreiber nach Auffassung der Bundesregie-
rung eine Verwendung dieser Daten im Sinne des Bundesfernstraßenmaut-
gesetzes (bitte begründen), und ist dies nach Auffassung der Bundesregie-
rung auf Basis der geltenden mautrechtlichen Regelungen auch möglich? 

Wird nach Auffassung der Bundesregierung eine Verarbeitung der anfallen-
den Positionsdaten zu kommerziellen Zwecken seitens des Mautbetreibers 
durch die Neufassung des § 5 Absatz 1 im Referentenentwurf zur neuen 
Lkw-Maut-Verordnung vom 8. Juni 2018 rechtlich möglich, in welchem die 
Datenverarbeitung durch Mautbetreiber erstmals explizit Erwähnung findet 
(bitte begründen)? 

Die Positionsdaten nach § 4 Absatz 3 Satz 3 Nummer 10 des Bundesfernstraßen-
mautgesetzes (BFStrMG) dürfen nach § 4 Absatz 3 Satz 4 BFStrMG ausschließ-
lich für Zwecke der Mauterhebung verarbeitet und genutzt werden. Eine Über-
mittlung, Nutzung oder Beschlagnahme dieser Daten nach anderen Rechtsvor-
schriften ist unzulässig. Folglich ist eine Nutzung zu kommerziellen Zwecken 
(z. B. in Form von Zusatzdiensten) ausgeschlossen. 

10. Wann wurde das Wegekostengutachten für die Jahre 2018 bis 2022 
(www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Anlage/Presse/wegekostengutachten.pdf?__ 
blob=publicationFile) in Auftrag gegeben, und wann wurde es von der Bun-
desregierung abgenommen? 

Das Wegekostengutachten 2018 bis 2022 wurde am 2. August 2016 in Auftrag 
gegeben. Das Gutachten wurde Mitte April 2018 vom Bundesministerium für 
Verkehr und digitale Infrastruktur abgenommen und veröffentlicht. 

11. Hat sich die Bundesregierung bereits mit der EU-Kommission über die An-
wendung eines einheitlichen Mautsatzes für Bundesautobahnen und Bundes-
straßen verständigt (siehe Bundestagsdrucksache 18/10440)? 

Wenn ja, wann, und mit welchem Ergebnis? 

Wenn nein, warum nicht, und wann soll dies gegebenenfalls geschehen? 

Die relevanten Regelungen im Entwurf zum Fünften Gesetz zur Änderung des 
Bundesfernstraßenmautgesetzes sind seit März 2018 im Notifizierungsverfahren 
bei der EU-Kommission. Die Bundesregierung rechnet mit einer Verfahrensdauer 
von ca. sechs Monaten. 
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12. Wann und mit welchem Ergebnis hat die Bundesregierung die Prüfung einer 
Mautpflicht für Fernbusse und Lkw ab 3,5 Tonnen (siehe Bundestagsdruck-
sache 18/3923) abgeschlossen, und durch wen wurde diese Prüfung mit wel-
chen Kosten durchgeführt? 

Es gibt im BMVI keine Pläne für eine Ausweitung der Lkw-Maut. Der Prüfauf-
trag wurde im Wegekostengutachten 2018 bis 2022 erschöpfend behandelt. 

13. Aus welchen Gründen hat die Bundesregierung in ihrem Entwurf eines Fünf-
ten Gesetzes zur Änderung des Bundesfernstraßenmautgesetzes (www.umwelt- 
online.de/PDFBR/2018/0207_2D18.pdf) auf den Einbezug von Fernbussen 
sowie Lkw zwischen 3,5 und 7,5 Tonnen Gesamtgewicht verzichtet (bitte 
getrennt begründen), und welche jährlichen Einnahmen würde eine Bemau-
tung der beiden genannten Fahrzeugklassen nach Kenntnis der Bundesregie-
rung bis 2022 generieren (bitte begründen)? 

Im Koalitionsvertrag für die 19. Legislaturperiode ist festgelegt, dass an der zü-
gigen Ausdehnung der Lkw-Maut für Fahrzeuge ab 7,5 Tonnen auf alle Bundes-
straßen festgehalten wird. Dies ist mit der Einführung der Maut auf allen Bundes-
straßen erfüllt.  

Im Übrigen wird auf die Antwort zu Frage 12 verwiesen. 

14. Teilt die Bundesregierung die Einschätzung der Fragestellerinnen und Fra-
gesteller, dass eine nach Einführung der Infrastrukturabgabe entstehende 
Mautlücke hinsichtlich der Lkw zwischen 3,5 und 7,5 Tonnen Gesamtge-
wicht in Bezug auf den Gleichheitsgrundsatz problematisch ist (bitte begrün-
den)? 

Hat sich die Bundesregierung diesbezüglich bereits mit der EU-Kommission 
ausgetauscht (bitte begründen)?  

Wenn ja, mit welchem Ergebnis? 

Eine Rechtfertigung gegenüber der EU-Kommission im Sinne von Artikel 7 Ab-
satz 5 der Richtlinie 1999/62/EG ist nicht erforderlich, da die Mautpflichtgrenze 
unter 12 Tonnen zulässiges Gesamtgewicht liegt. Im Übrigen wird auf die Ant-
wort zu Frage 12 verwiesen. 

15. Wie viele mautpflichtige elektrisch betriebene Lkw sind derzeit nach Kennt-
nis der Bundesregierung in Deutschland zugelassen?  

Von der Mautbefreiung wird ein Großteil der bereits heute zugelassenen rund 
12 000 Elektro-Nutzfahrzeuge profitieren. 

16. Welche Verschiebungen der Fahrleistungsanteile zwischen den vier Achs-
klassen gemäß Anlage 1 zum Bundesfernstraßenmautgesetz waren jährlich 
seit Inkrafttreten des Dritten Gesetzes zur Änderung des Bundesfernstraßen-
mautgesetzes zu verzeichnen? 

Es wird auf die tabellarische Darstellung in der Anlage verwiesen. 
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17. Welchen Einfluss hat nach Auffassung der Bundesregierung eine zeitnahe 
Verabschiedung der derzeit auf EU-Ebene in Abstimmung befindliche We- 
gekostenrichtlinie (www.bundesrat.de/SharedDocs/drucksachen/2017/0401- 
0500/436-17.pdf?__blob=publicationFile&v=5) auf die voraussichtlich zum 
1. Januar 2019 eingeführten und bis zum Jahr 2022 geltenden neuen Maut- 
sätze in Deutschland (bitte begründen)? 

Zu hypothetischen Fragen nimmt die Bundesregierung nicht Stellung. 

18. In welchem Maße wird nach Kenntnis der Bundesregierung der Straßengü-
terverkehr durch die Ausweitung der Maut auf alle Straßen und die Einfüh-
rung neuer Mautsätze in den Jahren 2019 und 2020 teurer (bitte unter Angabe 
der erwarteten Mehreinnahmen des Bundes in diesen Haushaltsjahren und 
der erwarteten Auswirkungen auf das Preisniveau der transportierten Waren 
in Prozent ausführen), und in welchem Maße wird nach Kenntnis der Bun-
desregierung der Schienengüterverkehr in den Jahren 2019 und 2020 durch 
die Halbierung der Trassenpreise entlastet (bitte unter Angabe der Aufwen-
dungen des Bundes in diesen Haushaltsjahren und der erwarteten Auswir-
kungen auf das Preisniveau der transportierten Waren in Prozent ausführen)?  

Zu den erwarteten Mehreinnahmen der Lkw-Maut 2019 bis 2022 wird auf die 
Bundesrats-Drucksache 207/18 verwiesen.  

Im Bundeshaushalt 2018 stehen 175 Mio. Euro für die Absenkung der Trassen-
preise durch zusätzliche Bundesmittel zur Verfügung. Für die Jahre 2019 und 
2020 sind 350 Mio. Euro pro Jahr vorgesehen. Mit diesen Mitteln ist es möglich, 
die zu zahlenden Trassenpreise der Eisenbahnverkehrsunternehmen mit über 
40 Prozent zu fördern. Es ist davon auszugehen, dass diese Förderung zu einer 
Reduzierung des Preisniveaus der transportierten Waren führt. 
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